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Selbstständige medizinische Ver-

waltungsassistentin – Neues zur 

Frage der Sozialversicherungs-

pflicht 

 

29.11.2016 

 

In einer sehr interessanten und wichtigen Ent-

scheidung vom 08.07.2016 (L 4 R 4979/15) be-

fasst sich das Landessozialgericht (LSG) Baden-

Württemberg mit der Frage, ob eine selbststän-

dig in Zahnarztpraxen tätige zahnmedizinische 

Verwaltungsassistentin nicht doch als sozialver-

sicherungspflichtige Arbeitnehmerin einzustu-

fen ist. Das Landessozialgericht (LSG) Berlin-

Brandenburg hatte bereits am 29.01.2016 (L 1 

KR 118/14) entschieden, dass die Tätigkeit ei-

ner selbstständigen Abrechnungsspezialistin als 

sozialversicherungspflichtig einzustufen ist. Das 

Thema beschäftigt die Gerichte zunehmend, 

womit es umso wichtiger ist, dass man sich mit 

dieser Thematik auseinandersetzt, wenn man 

externe Dienstleister in der Praxis einsetzt. Die 

Entscheidung setzt einen deutlichen Kontra-

punkt zur Entscheidung des LSG Berlin-Bran-

denburg. Unabhängig davon ist es bei dem Ein-

satz externer Dienstleister sehr wichtig, dass die 

Schweigepflicht gegenüber dem Patienten ge-

wahrt wird und ein Einverständnis des Patienten 

hinsichtlich seiner höchstpersönlichen Daten 

eingeholt wird, wenn hierin eine Einsichtnahme 

erfolgt. 

 

Der Fall: 

In dem konkreten Fall setzte eine niedergelas-

sene Zahnärztin eine geprüfte zahnmedizinische 

Verwaltungsassistentin in ihrer Praxis ein, die an 

ihrem Wohnsitz ein Gewerbe im Bereich „zahn-

medizinische Verwaltungstätigkeit“ mit Büro an-

gemeldet hat. Die Dienstleisterin erbrachte da-

bei Praxisverwaltungstätigkeiten für sechs 

Zahnarztpraxen. Für die Zahnärztin war sie auf-

grund eines mündlich abgeschlossenen Vertra-

ges tätig, wobei sie für ihre Tätigkeit jeweils 

monatlich aufgeschlüsselt eine Rechnung nach 

geleisteten Zeitstunden erstellte. 

 

Die Dienstleisterin gab zu ihrer Tätigkeit an, 

dass diese in der Durchführung und Optimie-

rung der Abrechnung, des Praxismanagements, 

von Schulungsangeboten für Praxisinhaber und 

Personal sowie als zertifizierte Hotline-Person 

für die Praxissoftware bestehe. Lediglich Details 

zu den Abrechnungen würden besprochen. Sie 

könne sich u.a. ihre Zeit sowohl innerhalb wie 

auch außerhalb der Praxissprechzeiten frei ein-

teilen. 

 

Die Entscheidung: 

In dem konkreten Fall wurde die Tätigkeit der 

Dienstleisterin von dem zuständigen Sozialver-

sicherungsträger als sozialversicherungspflich-

tig eingestuft, woraufhin die betroffene Zahn-

ärztin erfolgreich Klage vor dem Sozialgericht 

Reutlingen erhob. Auch nach der Auffassung 

des LSG Baden-Württemberg übte die Dienst-

leisterin ihre Tätigkeit bei der Zahnärztin selbst-

ständig aus, womit sie in dieser Tätigkeit nicht 

versicherungspflichtig in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung und nach dem Recht der Ar-

beitsförderung gewesen sei. 

 

Versicherungspflichtig seinen in der Rentenver-

sicherung und in der Arbeitslosenversicherung 
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gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Personen. 

Beschäftigung sei nach §7 Abs. 1 Satz 1 SGB IV 

die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere in 

einem Arbeitsverhältnis. Gemäß §7 Abs. 1 Satz 

2 SGB IV seien Anhaltspunkte für eine Beschäf-

tigung eine Tätigkeit nach Weisungen und eine 

Eingliederung in die Arbeitsorganisation des 

Weisungsgebers. 

 

Weisungsrecht erforderlich 

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des BSG 

setze eine Beschäftigung voraus, dass der Ar-

beitnehmer vom Arbeitgeber persönlich abhän-

gig sei. Bei einer Beschäftigung in einem frem-

den Betrieb sei dies der Fall, wenn der Beschäf-

tigte in den Betrieb eingegliedert sei und dabei 

einem Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung 

umfassenden Weisungsrecht des Arbeitgebers 

unterliege. 

 

Maßgebend sei das Gesamtbild der Arbeitsleis-

tung, dass sich nach den tatsächlichen Verhält-

nissen bestimme. Vorliegend sei die Dienstleis-

terin aufgrund mündlich geschlossenen, für 

beide Seiten jederzeit kündbaren Vertrages ver-

pflichtet gewesen, für die Zahnärztin Praxisma-

nagementtätigkeiten zu erbringen, insbeson-

dere Abrechnungen durchzuführen sowie Kos-

tenpläne und Rechnungen zu erstellen. 

 

Ein (arbeitsrechtliches) Weisungsrecht habe 

nicht bestanden. Dies gelte zum einen in zeitli-

cher und örtlicher Hinsicht. Eine Eingliederung 

in die Arbeitsorganisation der Zahnärztin habe 

auch nicht in personeller Hinsicht bestanden. 

Die Tätigkeit sei ohne Zusammenarbeit mit den 

Beschäftigten der Zahnärztin verrichtet worden. 

Auch in fachlicher Hinsicht habe kein Weisungs-

recht bestanden. Weder bietet der mündliche 

Vertrag für ein fachliches Weisungsrecht eine 

Grundlage noch lässt sich aus der tatsächlichen 

Tätigkeit der Beigeladenen auf das Bestehen ei-

nes solchen Weisungsrechts schließen. Auch die 

Vergütungsregelung spreche für eine selbst-

ständige Tätigkeit (Stundenhonorar (nur) für 

jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde). Die 

Vergütung nur tatsächlich geleisteter Stunden 

spreche gegen das Vorliegen einer abhängigen 

Becshäftigung (BSG, Urteil vom 12.02.2004, B 

12 KR 26/02 R). (§§167 ff. SGB III). Dass die 

Vergütung nicht von einem bestimmten Erfolg 

abhängig war, spreche nicht gegen eine selbst-

ständige Tätigkeit. Lag damit bereits eine wei-

sungsabhängige Tätigkeit der Beigeladenen und 

deren Eingliederung in die Arbeitsorganisation 

der Klägerin nicht vor, könne anderen Abgren-

zungskriterien keine ausschlaggebende Bedeu-

tung zukommen. 

 

Mehrere Auftraggeber – kein Urlaubs- 

und Entgeltfortzahlungsanspruch 

 

Für eine selbstständige Tätigkeit spreche auch, 

dass die Dienstleisterin weitere Auftraggeber, 

nämlich fünf weitere Zahnarztpraxen, für die sie 

gleichgelagerte Tätigkeiten erbrachte, sowie 

weitere Praxen, in denen sie Schulungen durch-

führte, hatte. Zwar sei für jedes Vertragsver-

hältnis die sozialversicherungsrechtliche Beur-

teilung gesondert vorzunehmen, jedoch spre-

che der Umstand, für mehrere Auftraggeber tä-

tig zu sein, für eine selbstständige Tätigkeit, 

nicht zuletzt, weil sie die wirtschaftliche Abhän-

gigkeit von einem Auftraggeber bzw. Arbeitge-
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ber reduziere oder gar aufhebe. Gegen das Vor-

liegen einer abhängigen Beschäftigung spreche 

auch, dass kein Urlaubsanspruch und kein An-

spruch auf Entgeltfortzahlung bestanden. 

 

Dass es einem allgemeinen Trend entspreche, 

Abrechnungstätigkeiten „outzusourcen“ sei für 

die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ir-

relevant. Die Entscheidung, ob eine abhängige 

Beschäftigung vereinbart werde, sei aber vom 

Grundrecht des Betroffenen auf Vertragsfreiheit 

(Art. 2 Abs. 1 GG bzw. Art. 12 Abs. 1 GG) ge-

schützt und werde nicht durch eine Art „Finan-

zierungsgarantie“ der Sozialversicherungsträger 

begrenzt. 

 

Veröffentlicht in: 

PNC Aktuell 

www.pnc-aktuell.de/team/rechtstipps/story/ selbststa-

endige... 

 

RA Michael Lennartz 

lennmed.de Rechtsanwälte 

Bonn | Berlin | Baden-Baden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


